
Gemeinde Sankt Vith AUSZUG AUS DEM PROTOKOLLBUCH

DES STADTRATES

Sitzung vom 26. September 2018

Punkt Nr. 8 der Tagesordnung

Herr liOKFMANN Reni;. Krau BAUMANN-ARNEMANN

Anwesend: Herr KRINGS Christian, Bürgermeister
Herr GROMMES Herben. :

Chrisline. Schöfre(n).
Herr HANNEN Herbert, Herr KARIIIÄU.SER Bernd. Krau TIIEüHOR-.SCIlMrrZ Johanna, Herr
WEISHAUIH" Klaus. Pfati^NAtJI^Alwiandw, Herr Bi'REN.S Karlheinz. Murr HALMES Tobias, Krau
S minH'I.S-LKNZ Celesiinc, Krau KEAUSEIU'disabolli. l'ruii ARIMONi-BEEI.DEN.S Hilde, Herr SOI.HEIO
Erik. Krau KESSELER-HEINEN Natlialic, Herr (ilLSON Roland, Krau I'AA.SCH-KREINS Andrea. Frau DEN
TANDT Lydia. Ralsmiig]icd(er)
Frau GEY Helga. Generaldircktorin

Öfl'entliche Sitzung
Gebühr Tür die Änderung des Vornamens.

Der Gemeinderat:

Aufgrund des Gesetzes vom 15.05.1987 über die Namen und Vornamen so wie abgeändert
durch das Gesetz vom 18.06.2018;

Aufgrund des Artikels 8,1. des Dekretes vom 20.12.2004 zur Regelung der gewöhnlichen
Verwaltungsaufsicht über die Gemeinden des deutschen Sprachgebietes;

In Erwägung, dass das Gesetz vom 18,06.2018 das Gesetz vom 15.05.1987 über die Namen
und Vornamen abändert, so dass ab dem 01,08.2018 Anträge zur Änderung des Vornamens beim
Standesamt der Gemeindeverwaltung eingereicht werden können;

Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung;
Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 104/161-01 für die Einnahmen vorgesehen

ist;

Auf Vorschlag des Gemeindekoliegiums:
Beschließt einstimmig:

Artikel I: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 05.10.2018 eine Gebühr für die Bearbeitung
eines Antrages auf Vornamensänderung erhoben.
Artikel 2: Die Gebühr ist bei der Beantragung durch den Antragsteiler zu entrichten. Im Fall einer
Ablehnung der Vornamensänderung erfolgt keine Rückerstattung des entrichteten Betrages.
Artikel 3: Der Betrag der Gebühr wird wie folgt festgelegt:
- 200,00 € ftir die Beantragung einer Vornamcnsänderung;
- 20,00 e für die Beantragung einer Vornamensänderung von Personen, die im Innersten fest und
unumstößlich davon überzeugt sind, dem anderen als dem in ihrer Geburtsurkunde angegebenen
Geschlecht anzugehören und die die entsprechende Geschlechterrolle annehmen;
- Personen ausländischer Herkunft ohne Vorname(n), die einen Antrag auf Erhalt der belgischen
Staatsangehürigkeil stellen und einen Vornamen beantragen, sind von der Gebühr befreit.
Artikel 4: Das Gemeindckolicgium wird mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Artikel 5: Vorstehender Beschluss wird der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in
Anwendung vom Artikel 8 des Dekretes vom 20.12.2004 zur Regelung der gewöhnlichen
Verwaltungsaufsichl Uber die Gemeinden des deutschen Sprachgebietes zugestellt.

NAMENS DES RATES:
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gez. Helga OLY
Der Vorsitzer:
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Für gleichlautenden Auszug:
Sankt Vith, den 27. September 2018

Der'Bürgermeister


